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Aufsätze

I. 	A usgangspunkt

Technologischer Fortschritt, geopo-
litische Spannungen, Klimarisiken 
und regulatorische Unsicherheiten 
bestimmen längst die unternehmeri-
sche Agenda. In diesem New Normal 
stoßen etablierte Geschäftsmodelle 
ebenso an Grenzen wie klassische 
Überwachungsmechanismen. Die Fä-
higkeit, unter Unsicherheit zu agieren 
– statt auf Stabilität zu hoffen – wird 
zur Schlüsselkompetenz von Unter-
nehmensleitung und Aufsichtsorgan.

Gerade in Krisensituationen – oder 
bereits bei ersten Anzeichen erhöh-
ter Risiken – steigen Intensität und 
Taktung der Aufsichtsarbeit deutlich. 
Die abgestufte Überwachung bietet 
hier eine konzeptionelle Orientierung:

•	 Begleitende Überwachung (Nor-
mallage): Bei stabiler Geschäfts-
entwicklung genügt die sorgfäl-
tige Prüfung und Diskussion der 

Berichterstattung durch den Vor-
stand.

•	 Unterstützende Überwachung 
(Ergebniseintrübung): Bei ab-
sehbarer Verschlechterung muss 
sich der Aufsichtsrat intensiver 
mit Ursachen und potenziellen 
Gegenmaßnahmen befassen. Die 
Aufsichtstätigkeit wird zukunfts-
orientierter und beratender.

•	 Gestaltende Überwachung (aku-
te Krise): In Krisenlagen ist ein 
Höchstmaß an Aufmerksam-
keit und Interaktion erforder-
lich – ohne jedoch in operative 
Verantwortung zu geraten. Der 
Aufsichtsrat bleibt Begleiter, nicht 
Krisenmanager.

Aktuell rücken insbesondere geopo-
litischer und geoökonomischer Ent-
wicklungen den unternehmerischen 
Fokus. Der Gesetzgeber reagiert auf 
solche, mit Unsicherheit für das Ge-
samtsystem verbundene Entwick-
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In einer Zeit großer unternehmerischer Herausforderungen 
und multipler Krisen stehen Aufsichtsräte vor der Herausforde-
rung, ihre Überwachungsfunktion an ein zunehmend volatiles 
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Regulierungsdruck gerecht werden können. Im Fokus steht die Frage: Wie lassen sich 
Risiken und Krisen vor einer Ergebnisverschlechterung identifizieren – und welche 
organisatorischen Voraussetzungen sind notwendig, um handlungsfähig zu bleiben? 
Ein fünfstufiger Ansatz bietet konkrete Instrumente zur Weiterentwicklung der 
Überwachungsarbeit im Zeichen unternehmerischer Resilienz.
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lungen mit gesteigerten Transpa-
renzanforderungen. So erwartet er 
von Unternehmen der „kritischen 
Infrastruktur“ die Erfüllung neuer 
regulatorischer Maßgaben, wie NIS2, 
DORA, KRITIS-V 2024 oder dem ak-
tualisierte BSI-Standard 200-4.  Dabei 
geht es allerdings in erster Linie um 
Dokumentation von Notfallplänen, 
regelmäßige Übungen und Melde-
prozesse. Ein zukunftsgerichteter auf 
Handlungsfähigkeit im Sinne einer 
Organisationskompetenz gerichteter 
Ansatz kann hier bestenfalls nur sche-
menhaft erkannt werden. Vielmehr 
geht es um Reaktion und Lerneffekte 
aus Geschehenem.

II.	D as Umfeld

Das aktuelle Umfeld ist geprägt durch 
eine außergewöhnliche Vielfalt an 
Störfaktoren. Dadurch gewinnen Kri-
sen an Bedeutung: komplexe Lagen, 
in denen sich mehrere, teils vonein-
ander unabhängige Entwicklungen 
überlagern und gegenseitig verstär-
ken.

Diese Struktur erschwert die Früh-
erkennung substanzieller Risiken 
erheblich. Einzelne Krisenelemente 
sind mitunter nicht akut – ihre Kom-
binationswirkung kann jedoch eine 
gravierende Bedrohung darstellen. 
Klassische Konzepte wie das Business 
Continuity Management (BCM) sto-
ßen hier an Grenzen, da sie vorrangig 
reaktiv ausgelegt sind. In hochdyna-
mischen Kontexten fehlt es oft an 
geeigneten Instrumenten zur voraus-
schauenden Steuerung.

Die Folge ist häufig eine Überforde-
rung, die sich auf unterschiedlichen 
Ebenen zeigt:

•	 Verzögerte Wahrnehmung und 
eingeschränkte Bewertung rele-
vanter Entwicklungen

•	 Unklare Verantwortlichkeiten

•	 Defizite in der Umsetzung von 
Gegenmaßnahmen

All dies kann – auch ohne unmittel-
bare Ergebniswirkungen – erhebliche 
Risiken für die Bestandsfähigkeit eines 
Unternehmens erzeugen. Der Auf-

sichtsrat muss deshalb die organisa-
torische Resilienz in den Mittelpunkt 
seiner Überwachung rücken.

III.	Die Herausforderung

In der globalisierten Wirtschaft wurde 
lange auf maximale Effizienz gesetzt – 
mit schlanken Strukturen, just-in-time 
Prozessen und wachstumsorientier-
ter Ausrichtung. Doch diese Logik 
der Optimierung bringt eine erhöhte 
Anfälligkeit mit sich: Für Störungen 
ebenso wie für schwer vorhersehbare 
externe Einflüsse.

Hinzu kommt: Durch Digitalisierung 
und technologische Transformation 
beschleunigen sich die Veränderungs-
zyklen. Altbewährte Muster verlieren 
an Wirkung, teils sogar an Gültigkeit. 
Effizienz ohne Redundanz kann in 
instabilen Phasen zur Achillesferse 
werden.

Für den Aufsichtsrat ergibt sich daraus 
eine zentrale Aufgabe: Sicherzustel-
len, dass der Vorstand über geeignete 
Strategien, Strukturen und Instru-
mente verfügt, um auf Unsicherheit 
vorbereitet zu sein – bevor sich Risiken 
manifestieren.

IV.	Ein Ansatz

Der folgende fünfstufige Ansatz bie-
tet ein praxisnahes Modell, wie Auf-
sichtsräte Handlungsfähigkeit unter 
Unsicherheit beurteilen und stärken 
können. Jeder Schritt ist mit einer Leit-
frage versehen, um die Diskussion im 
Aufsichtsgremium gezielt anzuregen.

1.	 Verständnis für Umfeld
dynamiken, Risiken und  
Auswirkungen

Leitfrage

Welche Szenarien werden analy-
siert – und wie werden ihre po-
tenziellen Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell bewertet?

Zunehmende geoökonomische Ver-
werfungen oder technologische Dis-
ruptionen verlangen nach strukturier-

ter Vorausschau. Szenarioanalysen 
helfen, potenzielle Entwicklungen zu 
antizipieren. Ihre tatsächliche Rele-
vanz für das Unternehmen erschließt 
sich jedoch erst durch spezifische 
Business-Impact-Analysen, die Wech-
selwirkungen und unternehmens-
spezifische Betroffenheit sichtbar 
machen.

Praxistipp

Eine Business-Impact-Analyse (BIA) 
ist ein systematischer Prozess zur 
Bestimmung und Bewertung der 
potenziellen Auswirkungen ei-
ner Unterbrechung kritischer Ge-
schäftsabläufe. (Quelle: Risk Net)

2.	N achvollziehbare Trans
parenz durch Messbarkeit

Leitfrage

Welche Frühindikatoren werden 
genutzt, um relevante Risiken 
rechtzeitig sichtbar zu machen?

Frühindikatoren liegen häufig im 
operativen Bereich. Ohne geeignete 
Messgrößen bleibt das Risikobild un-
vollständig. Es bedarf einer vierstufi-
gen Steuerungslogik:

1.	 Identifikation und Beschreibung 
kritischer Risiken

2.	 Entwicklung geschäftsmodellspe-
zifischer Kennzahlen

3.	 Definition von Relevanzintervallen 
und Maßnahmen

4.	 Implementierung von Entschei-
dungsroutinen bei Grenzwert-
überschreitungen

Praxistipp

Der Aufsichtsrat muss sicherstellen, 
dass der Vorstand nicht nur auf 
bekannte Risiken reagiert, sondern 
systematisch Organisationskompe-
tenz für unvorhersehbare Heraus-
forderungen aufbaut. § 1 StaRUG 
fordert dazu eine fortlaufende Kri-
senfrüherkennung und bei Pflicht-
verletzungen eine Berichtspflicht 
an den Aufsichtsrat.
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3.	 Handlungsfähige  
Organisation

Leitfrage

Welche organisatorischen Struk-
turen sichern Handlungsfähigkeit 
unter Unsicherheit?

Frühzeitige Risikoerkennung ist 
wertlos ohne konkrete Handlungs-
fähigkeit. Organisationen müssen 
eindeutig festlegen, wer in welchen 
Konstellationen entscheidet – und ob 
diese Strukturen im Krisenfall tragen. 
Dazu gehören klare Rollen, flexible 
Entscheidungsprozesse, Redundan-
zen bei Schlüsselressourcen sowie die 
Fähigkeit, auch unter Druck effektiv 
zu agieren.

4.	 Proaktive Vorbereitung

Leitfrage

Wie wird die Organisation auf 
nicht-antizipierbare Krisensituati-
onen vorbereitet?

Resilienz ist kein Zustand, sondern 
das Ergebnis kontinuierlicher Vor-
bereitung. Dazu gehören Krisensi-
mulationen, Rollentrainings und die 
Auseinandersetzung mit Szenarien 
ohne Erfahrungswerte. Zentral ist die 
Entwicklung einer organisationalen 
Kompetenz, mit dem Unvorherge-
sehenen antizipativ, strukturiert und 
ruhig umzugehen.

5.	 Lernschleifen und  
Organisationskompetenz

Leitfrage

Wie werden gewonnene Erkennt-
nisse genutzt, um die Resilienz der 
Organisation weiterzuentwickeln?

Resiliente Organisationen lernen 
– auch und gerade aus dem, was 

nicht funktioniert hat. Entscheidend 
ist, aus Tests, Übungen und realen 
Krisensituationen systematische Er-
kenntnisse zu ziehen. Diese müssen 
institutionalisiert und in eine lernende 
Krisenorganisation überführt werden, 
die Unsicherheit nicht nur aushält, 
sondern produktiv verarbeitet.

V.	R echtliche Fundamente 
und formale Überwa-
chungsanforderungen

Die Überwachungspflicht des Auf-
sichtsrats in Krisenzeiten ist gesetzlich 
klar geregelt und umfasst insbeson-
dere folgende zentrale Rechtsgrund-
lagen:

•	 § 111 Abs. 1 AktG: Überwachung 
der Geschäftsführung

•	 § 91 Abs. 2 und 3 AktG: Überprü-
fung der Risikofrüherkennung

•	 § 107 Abs. 3 AktG: Ausschuss-
bildung, Verantwortung verbleibt 
beim Gesamtgremium

•	 § 1 StaRUG: Verpflichtung zur 
Krisenfrüherkennung und Bericht-
erstattung bei bestandsgefähr-
denden Entwicklungen

•	 §§ 116, 93 AktG: Persönliche Haf-
tung bei Pflichtverletzungen

Die Business Judgement Rule (BJR) 
schützt Aufsichtsräte nur dann, wenn 
Entscheidungen auf fundierter Ana-
lyse und sachgerechter Abwägung 
beruhen. Insbesondere zu beachten 
sind daher:

•	 Sorgfältige Informationsbeschaf-
fung vor Entscheidungen

•	 Angemessene Überwachungsin-
tensität entsprechend Krisensta-
dium

•	 Dokumentation der Überwa-
chungsmaßnahmen

Die rechtlichen Anforderungen ma-
chen deutlich: Die Überwachung von 

Krisenmanagement und organisati-
onaler Resilienz ist keine fakultative 
Aufgabe, sondern eine zwingende 
Rechtspflicht des Aufsichtsrats als 
Gesamtorgan. Die Erfüllung dieser 
Pflicht erfordert nicht nur juristische 
Kenntnis der relevanten Vorschriften, 
sondern auch ein tiefes Verständnis 
für die operativen und strategischen 
Herausforderungen moderner Un-
ternehmensführung in einem von 
Unsicherheit geprägten Umfeld.

VI.	Fazit

Die Zeiten rein reaktiver Aufsicht 
sind vorbei. Das volatile, unsi-
chere Umfeld erfordert ein neu-
es Verständnis von Governance: 
antizipierend, systematisch und 
gestaltend. Der vorgestellte Fünf-
Stufen-Ansatz unterstützt Auf-
sichtsräte dabei, dieser Verantwor-
tung gerecht zu werden:

1.	 Szenario- und Analysekompe-
tenz etablieren

2.	 Frühindikatoren zur Risikoüber-
wachung einführen

3.	 Organisatorische Resilienz si-
cherstellen

4.	 Vorbereitung und Training auf 
Krisenszenarien forcieren

5.	 Lernprozesse institutionalisieren

Wer dies versäumt, riskiert nicht 
nur die Funktionsfähigkeit des Un-
ternehmens, sondern unterlässt es 
auch, (persönliche) Haftungsrisiken 
frühzeitig zu adressieren.

Der Kompetenzaufbau im Auf-
sichtsrat zum Thema Krisenma-
nagement ist somit keine Option 
– sie ist rechtlich geboten und öko-
nomisch notwendig. Die Zukunft 
gehört denjenigen Gremien, die 
Kontrolle mit vorausschauender 
Mitwirkung verbinden.


